Gemeinsames Abschlussmemorandum
Die übereinstimmenden Auffassungen und künftigen Forschungslinien, die sich aus dem Ersten ekklesiologischen Kolloquium in Wien ergaben
Das Erste ekklesiologische Kolloquium hatte einen nichtoffiziellen Charakter und fand vom 1. bis 7. April 1974 auf Initiative des Stiftungsfonds PRO ORIENTE statt. Dieses Kolloquium ist ein Ergebnis des neuen Klimas der Beziehungen zwischen den katholischen und orthodoxen Kirchen, das seinen wesentlichen Ausdruck im Tomos Agapis findet. 
Die Diskussion gingen von folgenden Themen aus:
Glaubenseinheit und Ausdrucksvielfalt
Die Schwesterkirchen
Die Tragweite der Aufhebung der Anathemata von 1054
Die Theologie der sakramentalen Gemeinschaft
Die kanonische Gemeinschaft
Glaubenseinheit und Ausdrucksvielfalt
Die Referate und die Diskussionen haben die Notwendigkeit herausgestellt, zwischen dem Ausdruck des Glaubens einerseits und theologischen Arbeitsergebnissen andererseits zu unterscheiden, ohne deshalb beides zu trennen. Man muß vermeiden, die Glaubensformeln ohne weiteres zu theologischen Meinungen zu reduzieren oder umgekehrt Theologumena als Glaubensformeln anzusehen. 
Während der ganzen Heilsgeschichte bietet sich die Offenbarung uns durch Heilsereignisse dar, deren Bedeutung durch das vom Hl. Geist inspirierte Wort ausgedrückt wird. Mit dem Neuen Testament erscheint uns durch die Inkarnation, die volle Manifestation der Herrlichkeit, gleichzeitig verändert sie uns immer mehr (Joh 1,14-16; 2 Kor 3, 18; 4,6). 
Die wesentlichen Gegebenheiten dieses Heilsereignisses, das uns durch Gott in Jesus Christus gegeben ist, sind ein für alle Mal im Evangelium zum Ausdruck gekommen, das allen Aposteln gemeinsam ist. Andererseits muß sich der Reichtum der Erfahrung des Lebens des Herrn, das von allen in seiner Kirche geteilt wird, notwendigerweise in verschiedenartiger Darstellungsweise äußern. Jede dieser Darstellungsweisen bemüht sich, die gleiche Grundgegebenheit in einer bestimmten Art auszudrücken und daraus ihre Implikationen abzuleiten. Keinem von ihnen gelingt es, die Fülle der Geheimnisse zum Ausdruck zu bringen. Wir halten im übrigen fest, daß die spirituelle Erfahrung notwendigerweise mit der Praxis einer echten und tiefen Liebe verbunden ist: man kann das Geheimnis der Liebe nur ausdrücken, wenn man in dieser Liebe lebt (Eph 3, 14-21). 
Die dogmatischen Formeln, welche das Geheimnis ausdrücken, können übrigens gelegentlich widersprüchlich erscheinen, tatsächlich stellen sie aber nur verschiedene Aspekte der gleichen Realität dar. Der heilige Athanasius drückt dies aus, wenn er sagt: "Ou prôterai tôn ousiôn ai lexeis, all'ai ousiai prôtai kai deuterai toutôn ai lexeis" (Apol. I. c. Arian). 
Die Schwesterkirchen
Die Beziehungen zwischen der katholischen und der orthodoxen Kirche haben in diesen letzten Jahren dazu geführt, die Wichtigkeit einer Theologie der Schwesterkirchen wiederzuentdecken. 
Diese Theologie, welche sich in der orthodoxen Kirche auf eine Ekklesiologie der Ortskirche gründet, wurde in der katholischen Kirche durch das Ökumenismusdekret des II. Vaticanums formuliert und feierlich von Papst Paul VI. in dem Breve Anno Ineunte zum Ausdruck gebracht. 
Dieser Begriff der Brüderlichkeit der Kirche begründet die Theorie der Konziliarität, welche aber von der katholischen Theorie der Kollegialität (II. Vaticanum) zu unterscheiden ist. Die Konziliarität setzt die durch die brüderlichen Gemeinschaftsbeziehungen ausgedrückte Einheit durch den Dienst ihrer im Konzil versammelten Bischöfe voraus. Die Kollegialität zielt übrigens zuerst auf das gemeinsame Handeln der Gemeinschaft der Bischöfe in der Verbindung mit dem Papst. Sie macht spätere vertiefte Überlegungen erforderlich, welche ihre Verbindung mit der Konziliarität hervorheben müßten. 
Eine konziliare Konzeption der Kirche wurde beim Konzil von Konstantinopel in den Jahren 879-880 zum Ausdruck gebracht. Diese scheint von beiden Seiten anerkannt worden zu sein. Sie respektiert die obersten kanonischen Instanzen jeder der beiden Kirchen und vertritt die gegenseitige Nichteinmischung in die internen Angelegenheiten. - Dieses Konzil sanktionierte übrigens die Nichteinfügung des Filioque in das Glaubensbekenntnis und respektierte so die den beiden Kirchen gemeinsame und von den vorhergehenden Konzilen angenommene Glaubensformel. Manche haben gemeint, daß die offizielle Anerkennung dieses Konzils als VIII. ökumenisches von seiten der Katholiken und der Orthodoxen dazu beitragen würde, offene Schwierigkeiten zu lösen und die kirchliche Gemeinschaft wiederherzustellen. 
Die Wirklichkeit der Brüderlichkeit der Schwesterkirchen ist nicht in einem soziologischen Sinn zu verstehen, sondern zunächst auf der Ebene der Gemeinschaft des Glaubens und der Sakramente. Sie ist Teilnahme am Mysterium Christi im Hl. Geist durch die Kindschaft des Vaters und Teilnahme an den Mysterien der Sakramente, die uns am Geheimnis Christi teilhaben lassen. 
Die Brüderlichkeit der Kirchen muß die kanonischen Strukturen der Kirche umfassen, welche die Schwesterkirchen in der einzigen Gemeinschaft verbinden. 
Die Brüderlichkeit der Kirchen muß ihren Ausdruck in der gelebten Heiligkeit und in der Gemeinscahft der Heiligen finden: die Erfahrung der Heiligkeit.
Die Tragweite der Aufhebung der Anathemata von 1054
Es wurde versucht, die Veränderung zu formulieren, welche sich als Ergebnis der Aufhebung der Anathemata von 1054 bisher ergeben hat und welche sich daraus ergeben soll. Wir stimmen darin überein, daß wir durch die Aufhebung der Anathemata wenigstens aus einem Zustand des formalen Schismas zu einem Zustand der Nicht-Kommunion (akoinônisiá) gelangt sind. 
Man muß dabei die Frage stellen, ob es nach den Anathemata von 1054 nicht Konzilsentscheidungen gegeben hat, welche verhindern, der Aufhebung der Anathemata ihre volle Tragweite zu verleihen. 
Weiters bewirkt und muß diese Aufhebung der Anathemata eine Reinigung des Gedächtnisses bewirken, welche Verzeihung ist. Sie hat das Symbol der Trennung durch das Symbol der Liebe ersetzt. Sie setzt eine neue kirchliche Situation voraus, welche immer mehr Rückwirkungen auf allen Ebenen jeder unserer Ortskirchen haben muß. 
Diese Rezeption gehört zu einem Prozeß der Annäherung und des Verständnisses, denn wenn es wahr ist, daß es ein unverbrüchliches Band zwischen der Theologie und der Liebe gibt, so wird uns die Tatsache, daß wir gemeinsam das christliche Mysterium leben, das uns vereint, notwendigerweise weiterführen. Das Reich Gottes leidet Gewalt. 
Man kann sich auch fragen, ob eine unserer Kirchen das Recht hat, die Gemeinscahaft der anderen zu verweigern. Wir haben von daher die zwingende Pflicht, uns für die Wiederherstellung der Einheit einzusetzen. 
Die Theologie der sakramentalen Gemeinschaft
Alle Teilnehmer des Kolloquiums stimmen darin überein, den zentralen Charakter der Eucharistie in der Begründung der Ekklesiologie anzuerkennen. In der Feier der Eucharistie verwirklicht die Kirche ihre Natur. 
Wenn wir auch voll die Realität der Präsenz des auferstandenen Christus und die Teilhabe an den eschatologischen Gütern in der eucharistischen Feier und im gesamten Leben der Kirche anerkennen, so müssen wir doch auch anerkennen, daß wir auf dem Weg bleiben und daß wir in der Hoffnung auf die endzeitliche Fülle leben. 
Diese eucharistische Feier setzt voraus, daß derjenige, der ihr vorsitzt (der Bischof), das Volk versammelt und die Gemeinschaft mit allen anderen Ortskirchen bezeugt und bedeutet. 
Da die Kirche in Christus das Heilssakrament ist, so sind alle Sakramente an sie gebunden und bringen sie in ihrer Weise zum Ausdruck. Die verschiedenen Sakramente sind die notwendigen Zeichen der Sakramentalität der Kirche. 
Man hat andererseits auch die Auffassung diskutiert, welche die kanonische Struktur der Kirche in direkter Beziehung zur Bischofsweihe und zur Stellung des Episkopats sieht. 
Die kanonische Gemeinschaft
Wenn man den Zusammenhang der Heilsmittel, die sich alle hinsichtlich der Feier der Eucharistie im Schoße der Ortskirche darstellen, von beiden Seiten betrachtet, so wird man mehr oder weniger dahin gelangen, beidseitig die kanonischen Grenzen der Kirche von der vollen Teilnahme an der Tradition der Kirche des ersten Jahrtausends und im besonderen von der vollen Bewährung des Glaubens abhängig zu machen. 
Es sollte nicht dazu kommen, daß diese Tendenz - die in sich die Einzigartigkeit der Kirche als von Gott gegebenes Heilmittel zum Ausdruck bringen will - dazu beiträgt zu verhindern, sich gegenseitig als Schwesterkirchen anzuerkennen und die Tragweite und die Konsequenzen dieser Anerkennung zu entdecken. 
Wenn im Tomos Agapis von einer "fast vollkommenen" Gemeinschaft zwischen den Schwesterkirchen gesprochen wird, so muß gefragt werden, was damit ausgedrückt werden soll und ob wir in der Tat diese fast vollkommene Gemeinschaft leben können. Es wurde darauf hingewiesen, daß die Kanones der sieben ersten Konzile, welche die von der Kirche getrennten Christen betreffen, älter sind als die Teilung und nur in analoger Form angewendet werden können. Man kann sich tatsächlich fragen, ob der Begriff der Ökonomie ohne weiteres auf die Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und der orthodoxen Kirche anwendbar ist. Es scheint, daß dieses Problem noch nicht klar gelöst worden ist und die Lösung ein panorthodoxes Konzil erfordert. Da wir zur Erkenntnis der Notwendigkeit gekommen sind, beiderseits das Problem über die Verbindung, welche zwischen der kanonischen und sakramentalen Gemeinschaft besteht, zu präzisieren, wird es günstig sein, in erster Linie die Jurisdiktion in ihrer christologischen Dimension zu studieren: vor allem müßte man stärker die Beziehungen zwischen Ordnung und Jurisdiktion und die Beziehungen zwischen den Ortskirchen vom kanonischen und ekklesiologischen Standpunt aus klären. Andererseits wurde in der gesamten Diskussion die Rolle des Bischofs von Rom wiederholt berührt. Man hat festgestellt, daß der petrinische Charakter betont werden könne, sowohl in der Theologie der Ortskirche (hl. Cyprian), als auch in der Theologie der Gliederung der Ortskirchen um einen Primas, als auch schließlich durch die Katholiken in einem besonderen Sinn für die Rolle des Bischofs von Rom in der Gemeinschaft der ganzen Kirche. 
Die Bezeichnung des primas inter pares für den Bischof von Rom müßte von beiden Seiten, entsprechend der Tradition der Kirche des ersten Jahrtausends, näher präzisiert werden. 
Schließlich wird die Frage gestellt, ob jene Titel, welche in den Dokumenten der Patriarchen für den Papst verwendet werden, nicht hinreichend eine Haltung des Respekts und der brüderlichen Liebe zum Ausdruck bringen. 
Wir stellen zusammenfassend fest, daß das Kolloquium für die Teilnehmer sehr nützlich war, daß dieses ihnen erlaubt hat, besser die anderen Positionen zu verstehen und besser zu begreifen, wie sehr neue Forschungen notwendig sind. 
Der Präsident des Stiftungsfonds PRO ORIENTE hat hervorgehoben, daß zu diesem Zweck die Durchführung weiterer Kolloquien ins Auge gefaßt wird. 
Übereinstimmend wird beschlossen, daß der französische Text allein verbindliche sein soll. 
Wien, 7. April 1974 Palmsonntag
(Quelle/Published in: Band VI "Das gemeinsame Credo", Tyrolia-Verlag, Wien 1983)
